
(3) Der Leiter des für den Wohnort des Haftentlassenen zustän
digen Volkspolizei-Kreisamtes erhält durch die gerichtliche Entschei
dung das Recht, dem Verurteilten Auflagen zu erteilen.
Die Auflagen können umfassen
— die Verpflichtung zur Meldung bei einer Dienststelle der Deutschen 

Volkspolizei, einschließlich der vorherigen Mitteilung eines Arbeits
platzwechsels sowie zusätzliche Meldepflichten;

— die Untersagung des Aufenthalts an einzelnen bestimmten Orten, 
zum Besuch bestimmter Örtlichkeiten oder des Umgangs mit be
stimmten Personen.

Außerdem ist die Versagung, der Entzug oder die Einschränkung 
staatlicher Erlaubnisse und Genehmigungen durch die zuständigen 
Organe zulässig. Durchsuchungen der Wohnung und anderer umschlos

sener Räume dürfen zur Nachtzeit durchgeführt werden.
(4) Die Kontrollmaßnahmen werden im einzelnen vom Leiter des 

Volkspolizei-Kreisamtes festgelegt. Ihre Dauer beträgt mindestens 
zwei und höchstens fünf Jahre.

(5) Das Gericht kann im Urteil die nach § 47 Abs. 2 Ziff. 2 vorge
sehene Maßnahme mit der Wirkung aussprechen, daß die Zuweisung 
des Arbeitsplatzes der Genehmigung der Organe der Deutschen Volks
polizei bedarf.

(6) Verletzt ein unter Kontrollmaßnahmen Gestellter böswillig die 
ihm erteilten Auflagen, wird er nach § 238 bestraft.
(Hat das Gericht gemäß § 48 StGB auf die Zulässigkeit staatlicher 
Kontrollmaßnahmen erkannt, ist dem für die Hauptwohnung des 
Verurteilten zuständigen Leiter des Volkspolizei-Kreisamtes eine 
Ausfertigung des Urteils oder der Urteilsformel und ein Auszug aus 
den Urteilsgründen zuzustellen. § 39 der 1. DB zur StPO.)

Besonderer Teil

3. K a p i t e l
Straftaten gegen die Persönlichkeit

2. A b s c h n i t t
Straftaten gegen Freiheit und Würde des Menschen

§ 123
Ausnutzung und Förderung der Prostitution

Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um daraus Einkünfte 
zu beziehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthalts
beschränkung erkannt werden.
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